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Rechtsanwalt
Peter Horrig, Fachanwalt für Arbeitsrecht 

Ihr Ansprechpartner in arbeitsrechtlichen Fragen

1 Geplante Erhöhung des Mindestlohns auf 8,84 €

Die Mindestlohn-Kommission hat einstimmig beschlossen, den gesetzlichen Mindestlohn ab dem 1.1.2017 auf 8,84
€ brutto je Zeitstunde festzulegen. Die Mindestlohn-Kommission hat sich bei ihrer Entscheidung am Tarifindex des
Statistischen  Bundesamtes  orientiert.  Der  Index  berücksichtigt,  welche  Tariferhöhungen  von  Januar  2015  bis
einschließlich Juni 2016 erstmals gezahlt werden. Der Beschluss wird der Bundesregierung vorgelegt, damit er als
Rechtsverordnung ab 1.1.2017 verbindlich werden kann.

Bis zum 31.12.2016 läuft die Übergangsregelung aus, die erlaubt, tarifvertraglich vom Mindestlohn abzuweichen.
Übergangsweise gelten noch in der Land- und Forstwirtschaft, im Gartenbau und in der ostdeutschen Textil- und
Bekleidungsindustrie  niedrigere  Mindestlöhne.  Spätestens  zum  1.1.2017  müssen  die  Beschäftigten  auch  hier
mindestens  8,50  €  bekommen.  Ab  dem  1.1.2018  soll  der  von  der  Mindestlohnkommission  neu  festgesetzte
Mindestlohn gelten.

Zwei  Sonderregelungen  gelten  für  Zeitungsausträger  und  Saisonkräfte:  Zeitungsausträger  müssen  2016
mindestens 7,23 € brutto pro Stunde bekommen (85 % des gesetzlichen Mindestlohns). Ab dem 1.1.2017 haben sie
Anspruch  auf  brutto  8,50  €.  Ab  dem  1.1.2018  gilt  auch  für  Zeitungsausträger  dann  der  neu  festgesetzte
Mindestlohn.  Für  Saisonarbeitskräfte,  z.  B.  Erntehelfer,  gilt  der  gesetzliche  Mindestlohn.  Allerdings  können
Saisonarbeiter kurzfristig statt 50 bis zu 70 Tage pro Jahr sozialabgabenfrei arbeiten. Diese Regelung gilt noch bis
Ende 2018.

2 Gesetzlicher Mindestlohn für Bereitschaftszeiten

Der  gesetzliche  Mindestlohn  ist  für  jede  geleistete  Arbeitsstunde  zu  zahlen.  Zur  vergütungspflichtigen  Arbeit
rechnen auch Bereitschaftszeiten, während derer sich der Arbeitnehmer an einem vom Arbeitgeber bestimmten Ort
– innerhalb oder außerhalb des Betriebs – bereithalten muss, um bei Bedarf die Arbeit aufzunehmen.

In einem vom Bundesarbeitsgericht (BAG) entschiedenen Fall war ein Rettungsassistent im Rahmen einer Vier-
Tage-Woche in Zwölfstundenschichten durchschnittlich 48 Stunden wöchentlich beschäftigt. Es fielen regelmäßig
Bereitschaftszeiten an. Das Bruttomonatsgehalt beläuft sich auf ca. 2.680 € nebst Zulagen.

Der  Rettungsassistent  machte  vor  Gericht  geltend,  dass  sein  Arbeitgeber  die  Bereitschaftszeit  nicht  mit  dem
gesetzlichen  Mindestlohn  vergütet.  Durch  das  Inkrafttreten  des  Mindestlohngesetzes  sei  die  arbeitsvertraglich
einbezogene tarifliche Vergütungsregelung unwirksam geworden. Deshalb stehe ihm die übliche Vergütung von
15,81 € brutto je Arbeitsstunde zu.

Das BAG kam zu der Entscheidung, dass ihm für seine geleisteten Bereitschaftszeiten keine weitere Vergütung
zusteht.  Die Bereitschaftszeit ist mit dem gesetzlichen Mindestlohn zu vergüten, sein Anspruch hierauf war
aber erfüllt. Bei maximal 228 Arbeitsstunden, die der Assistent mit Vollarbeit und Bereitschaftszeiten in einem Monat
tatsächlich leisten kann, erreicht die gezahlte Monatsvergütung den gesetzlichen Mindestlohn (228 Stunden zu 8,50
€ = 1.938,00 € brutto monatlich) nicht nur, sondern übersteigt ihn. Ein Anspruch auf weitere Vergütung besteht
nicht.  Die  arbeitsvertraglich  einbezogene  tarifliche  Vergütungsregelung  ist  wegen  des  Inkrafttretens  des
Mindestlohngesetzes nicht unwirksam geworden.

3 Kosten der Reinigung von Hygienekleidung

In lebensmittelverarbeitenden Betrieben hat der Arbeitgeber dafür zu sorgen, dass seine Arbeitnehmer saubere und
geeignete Hygienekleidung tragen.  Zu seinen Pflichten gehört  auch die  Reinigung dieser  Kleidung auf  eigene
Kosten.

In einem vom Bundesarbeitsgericht  (BAG) am 14.6.2016 entschiedenen Fall  lag der nachfolgende Sachverhalt
zugrunde: Ein Arbeitnehmer war in einem Schlachthof im Bereich der Schlachtung beschäftigt. Der Arbeitgeber
stellte ihm für seine Tätigkeit weiße Hygienekleidung zur Verfügung. Für die Reinigung dieser Kleidung zog er ihm
monatlich 10,23 € vom Nettolohn ab. Dem widersetzte sich der Arbeitnehmer erfolgreich. Das BAG gab ihm recht.

In ihrer Urteilsbegründung führten die Richter aus, dass der Arbeitnehmer nicht verpflichtet ist, die Kosten der 



Reinigung  der  Hygienekleidung  zu  tragen  und  diese  seinem  Arbeitgeber  zu  erstatten.  Die  Kosten  sind  von
demjenigen  zu  tragen,  in  dessen  Interesse  das  Geschäft  oder  die  Handlung  vorgenommen  wurde.  Das
Unternehmen  hat  die  Reinigungskosten  nicht  im  Interesse  des  Arbeitnehmers,  sondern  im  Eigeninteresse
aufgewendet.

Rechtsanwalt
Evgenij V. Usarov

Ihr Ansprechpartner in verkehrs- und vertragsrechtlichen Fragen

4 Kündigung eines Bausparvertrages zur Zinsersparnis? 

In drei vom Oberlandesgericht Hamm (OLG) am 22.6.2016 entschiedenen Sachverhalten hatte eine Bausparkasse
die Bausparverträge gekündigt,  weil  die Bausparer  auch 10 Jahre nach der Zuteilungsreife der Verträge keine
Darlehen  in  Anspruch  genommen  hatten  und  für  die  angesparten  Gelder  weiterhin  den  jeweils  vereinbarten
Sparzins von 2,5 % bzw. 3 % erhielten. Nach Auffassung der Richter waren die Kündigungen gerechtfertigt, weil
sich die Bausparkasse auf das im Bürgerlichen Gesetzbuch geregelte Kündigungsrecht des Darlehensnehmers
berufen konnte.

Anmerkung: Das OLG Hamm hat damit  an seiner früheren Rechtsprechung festgehalten und sich der hiervon
abweichenden aktuellen Rechtsprechung des OLG Stuttgart – siehe hierzu auch den Beitrag in der Juni-Ausgabe –
nicht angeschlossen. Wegen der derzeit  unterschiedlichen obergerichtlichen Rechtsprechung haben die Richter
des  OLG  Hamm  in  allen  3  Fällen  die  Revision  zugelassen,  sodass  die  Bausparer  eine  höchstrichterliche
Entscheidung durch den Bundesgerichtshof herbeiführen können.

Rechtsanwalt
Alexander L.K. Freiherr v. Malsen-Waldkirch, Fachanwalt für Strafrecht

Ihr Ansprechpartner in straf- und schmerzensgeldrechtlichen Fragen

5 Grober Behandlungsfehler eines Tierarztes

In einem vom Bundesgerichtshof (BGH) entschiedenen Fall stellte eine Pferdebesitzerin ihr Pferd einem Tierarzt
wegen einer Verletzung am rechten hinteren Bein zur Behandlung vor. Der Arzt verschloss die Wunde, unternahm
aber keine weiteren Untersuchungen. Später wurde eine Fraktur des verletzten Beines diagnostiziert. Die Operation
der Fraktur gelang nicht, das Pferd wurde noch am selben Tag getötet. Es hatte durch den Tritt eines anderen
Pferdes eine Fissur des Knochens erlitten, die sich zu einer vollständigen Fraktur entwickelt hatte.

Das Gericht  kam zu dem Ergebnis,  dass der  Tierarzt  der  Tierhalterin  Schadensersatz  wegen der  fehlerhaften
Behandlung  ihres  Pferdes  zu  zahlen  hat.  Er  habe  einen  groben  Behandlungsfehler  in  Form  eines
Befunderhebungsfehlers begangen. Er hätte erkennen müssen, dass die Möglichkeit einer Fissur bestand und dazu
weitere Untersuchungen vornehmen müssen, die diese bestätigt hätten.

Anmerkung: Die  BGH-Richter  führten  in  der  Entscheidung  weiterhin  aus,  dass  die  in  der  Humanmedizin
entwickelten  Rechtsgrundsätze  hinsichtlich  der „Beweislastumkehr“ bei  groben  Behandlungsfehlern,
insbesondere auch bei Befunderhebungsfehlern, auch im Bereich der tierärztlichen Behandlung anzuwenden sind.
Beide Tätigkeiten beziehen sich auf einen lebenden Organismus.

6 Schmerzensgeld bei fehlender Aufklärung von Anästhesiemöglichkeiten

Ein Zahnarzt kann für eine Behandlung mittels Infiltrations- oder Leitungs-anästhesie haften, wenn er den Patienten
über die als echte Alternative mögliche Behandlung mittels intraligamentärer Anästhesie nicht aufgeklärt hat und die
vom Patienten für den zahnärztlichen Eingriff erteilte Einwilligung deswegen unwirksam gewesen ist.

Nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung ist die Wahl der Behandlungsmethode zwar primär Sache des Arztes.



Gibt  es  allerdings  mehrere  medizinisch  gleichermaßen  indizierte  und  übliche  Behandlungsmethoden,  die
wesentliche unterschiedliche Risiken und Erfolgschancen aufweisen, besteht mithin eine echte Wahlmöglichkeit für
den  Patienten.  Dann  muss  diesem  nach  entsprechend  vollständiger  ärztlicher  Aufklärung  die  Entscheidung
überlassen bleiben, auf welchem Wege die Behandlung erfolgen soll und auf welches Risiko er sich einlassen will.

So  ist  bei  der  Aufklärung  auf  Alternativen  zur  Maßnahme  hinzuweisen,  wenn  mehrere  medizinisch
gleichermaßen indizierte und übliche Methoden zu wesentlich unterschiedlichen Belastungen, Risiken oder
Heilungschancen führen können.

Rechtsanwalt
Benjamin Rieger

Ihr Ansprechpartner in mietrechtlichen Fragen

7 Einseitige Preiserhöhung vonseiten der Pflegeheimbetreiber

Nach dem Gesetz zur Regelung von Verträgen über Wohnraum mit Pflege- oder Betreuungsleistungen (WBVG)
kann der Unternehmer,  wenn sich die bisherige Berechnungsgrundlage verändert,  eine Erhöhung des Entgelts
„verlangen“.  Eine  Entgelterhöhung  des  Unternehmers  (Heimträger)  bei  Änderung  der  Berechnungsgrundlage
bedarf zu ihrer Wirksamkeit jedoch der Zustimmung des Verbrauchers (Heimbewohner). Eine davon abweichende
Vereinbarung, die ein einseitiges Entgelterhöhungsrecht des Heimträgers vorsieht, ist unwirksam.

Das WBVG bringt zum Ausdruck, dass dem Unternehmer kein einseitiges Gestaltungsrecht, sondern lediglich ein
Anspruch zusteht, den er gegenüber dem Heimbewohner geltend machen muss. Der Gesetzeswortlaut orientiert
sich  unter  anderem an den Regelungen des Mietrechts,  welche eine  Mieterhöhung von der  Zustimmung des
Mieters abhängig machen.  Dort  ist  ausdrücklich geregelt,  dass  der  Mieter  dem „Mieterhöhungsverlangen“  des
Vermieters zustimmen muss.

Der Verbraucher schuldet das erhöhte Entgelt frühestens 4 Wochen nach Zugang des hinreichend begründeten
Erhöhungsverlangens.  Die  Mindestfrist  von  4  Wochen  soll  ihm  eine  ausreichende  Bedenkzeit  für  seine
Entscheidung verschaffen, ob er mit der vom Unternehmer beabsichtigten Entgelterhöhung einverstanden ist.

Rechtsanwalt
Bercan Vekiloglu

Ihr Ansprechpartner in telemedienrechtlichen Fragen

8 Höhere Sicherheitsanforderung bei der Datenerhebung im E-Commerce

Die Nutzung informationstechnischer Systeme (IT-Systeme) und des Internets mit seinen vielfältigen Angeboten
durchdringen Staat, Wirtschaft und Gesellschaft in immer größerem Maße. Bedeutende Teilbereiche des privaten
und öffentlichen Lebens werden zunehmend ins Netz verlagert oder von diesem beeinflusst.

Durch das am 1.8.2015 in Kraft getretene IT-Sicherheitsgesetz wurde auch das Telemediengesetz geändert und um
eine Neuregelung ergänzt. Dort heißt es:
Diensteanbieter haben, soweit dies technisch möglich und wirtschaftlich zumutbar ist, im Rahmen ihrer jeweiligen
Verantwortlichkeit  für  geschäftsmäßig  angebotene  Telemedien  durch  technische  und  organisatorische
Vorkehrungen sicherzustellen, dass

• kein unerlaubter Zugriff auf die für ihre Telemedienangebote genutzten technischen Einrichtungen möglich
ist

• und diese gegen Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten und gegen Störungen, auch soweit
sie durch äußere Angriffe bedingt sind, gesichert sind.

Vorkehrungen müssen den Stand der Technik berücksichtigen.

Anmerkung: Für den E-Commerce bedeutet das, dass der Diensteanbieter/Online-Händler sicherstellen muss, 



dass er technische Einrichtungen gegen Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten vorhalten muss,
die sicher sind. Es muss also ein als sicher anerkanntes Verschlüsselungsverfahren eingesetzt werden. Dies kann,
muss aber nicht, mittels eines Verschlüsselungsverfahrens wie den SSL-Zertifikaten geschehen. Unternehmen, die
personenbezogene  Daten erheben  bzw.  verwalten,  sollten  daher  ihre  Sicherheitssysteme überprüfen  und ggf.
entsprechend anpassen.

9 Internettelefonie – Telefonmissbrauch durch Zugriff auf Heimrouter

Das Bundesamt für Sicherheit  in der Informationstechnik (BSI) weist in einer Kurzmitteilung auf eine mögliche
Bedrohung von IP-Telefonen und Apps hin, mit denen auch von unterwegs über das Internet über den eigenen
Heimrouter mit der eigenen Festnetzrufnummer telefoniert werden kann. Die dafür notwendige Funktion sollte am
Router deaktiviert werden, wenn sie nicht benötigt wird. Wird sie verwendet, sollte ein neues, sicheres Passwort
vergeben werden.

Ferner  empfiehlt  das  BSI  Nutzern,  bei  allen  internettelefoniefähigen  Routern  abgehende  Auslands-  und
Sonderrufnummern sowie Mehrwertdienste zu sperren und nur die Ausnahmen zuzulassen, die tatsächlich benötigt
werden.

Kurz notiert

Kein  weltweiter  Versicherungsschutz  durch  gesetzliche  Krankenkassen: In  einem  vom  Bundessozialgericht  (BSG)
entschiedenen  Fall  versicherte  eine  Krankenkasse  bei  einem  privaten  Krankenversicherer  ihre  Mitglieder  und  deren
familienversicherten Angehörigen weltweit bei Auslandsreisen gegen Krankheitskosten. Das Bundesversicherungsamt bat nach
anfänglicher  Duldung  um  Beendigung  des  Vertrags,  beriet  die  Krankenkasse  aufsichtsrechtlich  und  verpflichtete  sie,  den
Gruppenversicherungsvertrag unverzüglich zu beenden.

Die Richter des BSG entschieden mit ihrem Urteil vom 31.5.2016, dass die Krankenkasse mit dem Gruppenversicherungsvertrag
zusätzliche,  nicht  durch  Gesetz  zugelassene  Leistungen  übernahm.  Hierzu  hätte  es  einer  ausdrücklichen  gesetzlichen
Ermächtigung bedurft, an der es fehlt. Gesetzlich Krankenversicherte müssen sich bei Bedarf selbst ergänzend mit weltweitem
Schutz bei Auslandsreisen absichern.

Basiszinssatz
nach § 247 Abs. 1 BGB
maßgeblich für die  
Berechnung von Verzugszinsen

Seit 1.7.2016 = - 0,88% | 1.1.2015 = 0,83% | 1.7.2014 – 31.12.2014 = 0,73 % | 
1.1.2014 – 30.06.2014 = 0,63 % 

Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter:
http://www.bundesbank.de/info/info_zinssaetze.php

Verzugszinssatz ab         
1.1.2002:
(§ 288 BGB)

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern : Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern : Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte

Verbraucherpreisindex
(2005 = 100) 2016:   Mai = 107,2; April = 106,9; März = 107,3; Februar = 106,5; Januar = 106,1

2015:   Oktober = 107,0; September = 107,0; August = 107,2; Juli = 107,2; 
            Juni = 107,0; Mai = 107,1; April = 107,00; März = 107,0; 
            Februar = 106,5; Januar = 105,5

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: 
http://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex - Originalwerte

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur
Verfügung.


